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RS Vwgh 1991/10/23 90/06/0184
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1991

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs3;

Rechtssatz

§ 45 Abs 3 AVG kennt eine Unterscheidung zwischen Ergebnissen der Beweisaufnahme, die auf amtswegigen

Ermittlungen beruhen und solchen, die von der Partei beigebracht werden müssen, augenscheinlich nicht.

Schlagworte
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